
 

Vereins- und Westbank Heide, Kontonummer: 30 419 309, BLZ 200 300 00 
Sitz des Vereins: 25746 Heide – Eintragung: Amtsgericht 25704 Meldorf unter 42 VR 231 ( 921 ) 

 

Tierschutzverein Dithmarschen e.V. 
- gemeinnützig – förderungswürdig - 

Geschäftsstelle: 

25767 Tensbüttel 
Dellbrückweg 10 

 
Mitglied im Deutschen Tierschutzbund e.V. 

Tierheimtele fon: 04835 / 87 25 
Tierschutztelefon:  04835 / 9 71 60 90 
Fax: 04835 / 9 71 60 91 

 E-Mail:  
tierschutzverein.dithmarschen@online.de 

Homepage: 
www.tierschutzverein-dithmarschen.de 

Öffnungszeiten:  Montag und Dienstag ist Ruhetag 
                         Mittwoch bis Freitag von 15.00 bis 18.00 Uhr 

                                  Samstag und Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr 

 
 

P a t e n s c h a f t s a n t r a g  
 
Der Beitrag für eine Patenschaft beträgt derzeit EUR 10,00 pro Person/Monat. Selbstverständlich können 
Sie jeden darüber hinausgehenden Betrag selbst wählen. Patenschaftsbeiträge sind nach § 10 b EStG,  
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KStG und § 9 Nr. 5 GewStG wie Spenden abziehbar. 
 
Name:__________________  Vorname:_______________     Geb.-Datum:_______________ 
 
Straße:_____________________________  PLZ/Ort:________________________________ 
 
Telefon:________________ Fax:__________________ E-Mail:_____________________________ 
 
Ich beantrage die Patenschaft für:______________, die Patenschaft soll beginnen ab:_____________ 

 

Meine Patenspende beträgt:________________ EURO 
 

Ich zahle diesen Betrag auf das Konto 30 419 309 des Tierschutzvereins Dithmarschen e.V. bei der 
Vereins- und Westbank Heide ( BLZ: 200 300 00 ) ein als: 
 

Ø    ü Dauerauftrag 

Ø    ü monatliche Überweisung 

Ø    ü eine einmalige Zahlung ( für maximal _____ Wochen ) 
 

Spendenbescheinigung erwünscht  ü ja ü nein  
 
1. Die Patenschaft kann von dem Paten jeder Zeit schriftlich mit einmonatiger Frist gekündigt werden. 
2. Von einer Vermittlung des Tieres wird der Pate unverzüglich in Kenntnis gesetzt. 
3. Wird das Patentier an einen Neubesitzer vermittelt, endet der Patenschaftsvertrag automatisch mit dem Tag  

der Vermittlung. Eine Fortsetzung der Patenschaft mit einem anderen Tierheimtier ist möglich und würde vom 
Tierschutzverein sehr begrüßt. 

4. Der Pate hat kein Mitspracherecht bei der Neuvermittlung. Diese liegt in der Verantwortung des Tierheim-Personals. 
5. Der Pate hat das Recht, sein Patentier während der Öffnungszeiten zu besuchen. 
 

Sie erhalten von uns schnellst möglich Ihre Patenschaftsurkunde mit Foto ! 
 

 

_________________________                                                         _______________________ 
               Ort / Datum        Unterschrift 
 
Alle Daten unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzgesetzes und werden nur für 
vereinsinterne Zwecke verwandt. 


